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den Scliiii’) der |drivntroäl'der in žiidtmd betreffend.

Von den Förstern und der Forstwache.
1) Die Waldbesitzer können zur Bewirthschaftung und Ver­

waltung ihrer Wälder zum Förster-Corps gehörende Personen, 
nach freier Uebereinkunst mit ihnen uird mit Genehmigung der 
Ober-Forstverwaltung errgagiren. .

2) Diejenigen, welche das im vorstehenden Artikel bezeichnete 
Amt übernehmen, werdeil als im Staatsdienste stehend gezählt, 
sind berechtigt, die ihnen zugeeignete Uniform zu tragen und 
gemeßen das Recht aus Rarlgbeförderurrg und andere Auszeich- 
nullgen gemäß derr Art. 241 und 244 des Wahldienst-Reglements 
(Band III. Codex der Gesetze voll 1857)  erhalten jedoch keine 
Besoldung von der Staatsregierung, llvch haben sie das Recht 
aus eine Pensiorr für die im Privatdienste zugebrachte Zeit.

*

3) Als Buschwächter werden voll dell Waldbesitzern zu­
verlässige Leute, nicht jünger als 21 Jahr alt, angestellt.

4) Die aus Grund des Art. 3 der bezogenen Regeln ange­
stellten Buschwüchter werdell in solchem Arnte vorn örtlichell 
Ordnullgsgerichte bestätigt ulld von dell Persollen entlassen, voll 
welchen sie angestellt wordeil, — worüber das Ordnungsgemäß 
in Kellntlüß zu setzen ist.

5) Das Ordnungsgericht versorgt die Buschwächter rnit 
Blechschilder zum Tragen aus der Brust während der Amts­
ausübung. Derjernge, welcher den Buschwächter miethweise an­

*) Art. 241. Die in Adelswnhl-Aemtern Dienenden haben das 
Recht, Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst, Orderi und Auszeichnungen 
nach den in den Verordnungerr über Orden und arrdere Auszeichnungen 
festgesetzten Regeln zu empfangen (Siehe Art. 471—629 und 707).

Art. 244. Beamten, welche Aemter lediglich in Adels-Arrgelegen- 
heiten bekleiden, werden durch Rangklassen nicht anders erhöht, als 
nach Allerhöchstenr Errneffen oder durch besondere Allerhöchste Befehle.
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gestellt hat, ist verpflichtet, bei der Entlassung desselben das 
Blechschild dem Ordnungsgerichte zurückzuliesern.

Anmerkung. Die in diesem Art. (5) erwähnten Blechschilde werden 
von der Livländischen Gouvernements-Connnission in Bauer­
Angelegenheiten (Connnission in Livländischen Bauersachen) 
nach dem, vom Minister der inneren Angelegenheiten be­
stätigten Muster angeschafft. Zuni Ersatz der Anschaffungs- 
koften dieser Blechschilde wird bei der Versorgung der Busch­
wächter mit denselben eine besondere Zahlung in den:, von 
der erwähnten Connnission bestimmten Betrage erhoben.

6) Wenn ein Buschwächter falscher Attgabe überführt wird, 
so ist er durch das Ordtlurrgsgericht vom Amte zu entfernen 
und auf Grund des Art. 943 ‘) des Strafgesetzbuchs Ausgabe 
vom Jahre 1866, einer Strafe zu unterziehen und verliert 
jedenfalls für immer das Recht, das Amt eines Buschwächters 
zu bekleiden.

7) Die Buschwächter find, so lange als sie sich in diesem 
Amte befinden von Leibesstrafen befreit.

8) Hinsichtlich der Verfolgung wider die Uebertreter der 
Gesetzesbestimmungen, betreffend die Privatwälder und deren Ver- 
theidigung gegen diese, gemeßen die Privat-Buschwächter dieselben 
Rechte, welche der Krons-Forstwache zustehen (Codex der Gesetze 
v. I. 1857 Band VIII. Forst-Reglement Art. 193—199) ).*2

9) Die in den Art. 1 und 3 erwähnten, zum Förster-Corps 
gehörenden Beamten und Buschwächter werden für Beschädigung,

*) Strafgesetzbuch v. 1866, Art. 943. Für falsche Aussage vor 
Gericht, ohne Eidesleistung, werden die Schuldigen verurtheilt:

Zum Arreste auf eine Zeit von drei Wochen bis zu drei Monaten, 
oder aber zur Gefängnißhaft auf eine Zeit von zwei bis vier Monaten.

Wenn jedoch die falsche Aussage vor Gericht zwar ohne Eides­
leistung, aber in Folge von Bestechung abgelegt worden, so unterliegt 
der Schuldige: den in beu Artikeln 236, 237 und 240 dieses Gesetz­
buchs festgesetzten Strafen.

Ein Feld-Aufseher, welcher einer falschen Aussage überwiesen 
worden, unterliegt: neben den in diesem Artikel festgesetzten Strafen, 
der Entfernung vom Anüe mit Entziehung der Berechtigung auf immer 
Feld-Aufseher zu sein.

2) Allgemeines Reichs-Gesetzbuch v. I. 1857 Band VIIL Forst­
Reglement.

Art. 193. Jeder ist verpflichtet in Waldungen gesetzlichen For­
derungen nicht nur der Forstbeamteri, sondern auch der Unternülitair- 
Forstdiener, Brandältesten und Forstwächter, sobald sie ihre formmäßige 
Kleidung und ihre Abzeichen tragen. Genüge zu leisten, als solchen 
Personen nämlich, welche die Forstpolizei bilden.
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Vernichtung, Aneignung ober Verschleuderung von Forstmaterial 
durch sie aus den, ihrer Bewachung anvertrauten Forsten, und 
für andere Verbrechen und Vergehen in Bezug aus die Bewirth- 
schastung der Privatwälder, den allgemeinen für solche Vergehen 
und Verbrecherr im Strafgesetzbuche und in der Verordnung über

Art. 194. Wenn ein Forstbeamter oder ein Forstdiener im Walde 
Einem begegnet, der die Forstverordnungen übertreten hat, so ist er 
verpflichtet, diesem Letzteren anzudeuten, daß derselbe zum nächsten örtlichen 
Dorfältesten mitkommen solle. Thut er es nicht freiwillig, so soll er, 
wenn die Zahl der Auffänger hinreichend ist, festgenommen, zum Dorf­
ältesten oder aber direct nach der Bezirks-Gemeindeverwaltung hingeführt 
und bei denlselben eingeliefert werden, woselbst er zu inhaftiren und 
darüber die Landpolizei in Kenntniß zu setzen ist.

Anmerkung. Es versteht sich von selbst, daß es nicht nothwendig 
sei, die Schuldigen in den Fällen zu greifen, wo mehr Holz 
gefällt worden an Stückzahl, Länge oder Dicke, als nach 
beut Erlaubnißschein hätte gefällt werden dürfen, sowie bei 
eigenmächtiger Nutzung uon Obrockstücken und in allen den 
Fällen, wo die Schtlldigett leicht ermittelt werden können; 
über derartige Vorfälle ist nur der Obrigkeit zu berichten.

Art. 195. Wenn der Schuldige Ungehorsam beweist, oder Wider­
stand leistet, ober wenn ihm Andere dabei behülflich sind, so muß darüber, 
vermeidend gewaltthätiges Festnehmen und einen Raufhandel, sobald die 
Schuldigen bekannt sind, der Obrigkeit berichtet werden; falls aber die 
Schitldigen nidjt bekannt sind, so sucht man einen derselben zu ermitteln, 
ihnen nachzufolgen, ihre Spuren zu entbccfen, und wenn sie in ein 
Dorf hineingegangen, dessen Sauern zur Hilfeleistung aufzufordern, 
ober aber eines ihrer Pferde zu fangen ober eine ihrer Sachen zur 
Anklage jener Jndividum zu nehmen.

Art. 196. Bei biejen und andern Gelegenheiten soll die Forst­
wache vom Schießgewehr oder blattkett Gewehr nicht anders, als auf 
Befehl eines Forstofficiers oder zu ihrer eigenen Verteidigung Ge­
brauch machen.

Art. t 97. Officiere des Forstrefforts d. h. Förster, können be­
fehlen, Gebrauch von ben Waffen zu machen, nur im Falle einer offen­
baren Nothwendigkeit:

a. beim Fangen von Räubern, wenn die Forftwache auf Requisition 
der Landpolizei dazu delegirt wird;

b. bei gewalttätigen Holzfällungen mit dem Schießgewehr, wenn 
Waldfrevler sich zur Gegenwehr fetzen;

c. zu eigener Verteidigung bei eigenmächtigen Holzfällungen, 
wenn Holzdiebe obschon sie nicht bewaffnet sind, Anstalten machen die 
Forstwache mit überlegener Macht anzugreisen;

d. zu eigener Verteidigung bei Verfolgung von Waldfrevlern 
und Holzdieben, wenn dieselbett Angriffe machen, um den Fängern zu 
entkommen uttd von ihnen nicht erkannt zu werden.

v
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die, von den Friedellsrichtern aufzuerlegenden Strafen festgesetzten 
Beahndungen unterzogen (Art. 1681, 1682, 1704, 1709 und 
1711 des Strafgesetzbuchs vom Jahre I8603) und Art. 177 Ver­

Art. 198. Ein Forstdiener, Wildnißbereiter oder ein Schütze, 
oder aber ein anitsthätiger Gehülfe soll von den: Schießgewehr oder 
blanken Gewehr jedenfalls nur zu eigener Gegenwehr, in folgender 
Grundlage Gebrauch machen:

a. wenn er Individuen, die eigenmächtig Holz fällen, arrtrifft und 
dieselben nicht nur sich weigern, sich §nm Aeltesten begeben, sondern 
auch den Forstdiener heftig und mit Drohungen angreifen, so hat er 
dieselben zu berufen und aufzufordern, ihn in Ruhe zu lassen, da er 
die Amtspflichten ausnbe. Wenn sie ihn dennoch nicht in Ruhe lassen 
oder verfolgen werden, und der Forstdiener keine Lllöglichkeit hat, sich 
zu retten, vielmehr der Lebensgefahr ausgesetzt ist, oder aber Verstüm­
melungen oder Mißhandlungen zu befürchten hat, so kann er im äußersten 
Falle sich mit dem Schieß- oder kalten Gewehr vertheidigen. Wenn 
der Forstdiener Hotzdefrauvantell in einiger Entfernung nachfolgt um 
sie zu erkennen und dieselben anfangen werden, ihn anzugreifen, so hat 
er in derselben Grundlage wie oben gesagt, zu verfahren;

b. greifen Waldfrevler einen Forstdiener aus Bosheit plötzlich an, 
um ihn zu tobten, zu verstümmeln oder zu mißhattdeln, so ist er be­
rechtigt sich zu vertheidigett, wie er kann.

Art. 199. Wenn Forstdiener, indem sie Waldfrevler fmigeti oder 
verfolgen, ohne offenbare Nothwendigkeit Gebrauch von ihrett Waffett 
ntachen und irgend Jemand verstümmeln, verwunden oder gar tödten, 
so unterließen sie hiefür Strafen in Grundlage des Strafgesetzbuchs. 
Forstofficiere, welche zu solchem Gebrauch der Waffetr Befehl ertheilten, 
verantworten hierfür in Grundlage der Vorschriften, welche in demselben 
Strafgesetzbuche feftgestellt fini).

3) Strafgesetzbuch v. I. 1866.
Art. 1681. Wer fremdes bewegliches Eigenthutn sich zueignet 

oder verschleudert, wie solches in dem Art. 177 des Gesetzes über die, 
von den Friedensrichtern aufzuerlegendeit Strafet: vorgesehen ist, unter­
liegt, vorausgesetzt, daß es sich hierbei um eine Summe von mehr als 
dreihundert Rubel handelt, den auf Betrügereien und betrügerische 
Entwendungen, deren Gegenstand die Summe von dreihundert Rubel 
übersteigt, gesetzten Strafen. Falls aber die Verschleuderung blos aus 
Leichtsinn stattfand und die Schuldigen aus eigenem Antriebe sich ver­
pflichten den zugefügten Schaden zu vergüten, so unterliegen sie: dem 
Arreste nicht über drei Monate.

Art. 1682. Weni: Adelige, Welt- und Klostergeistliche und 
Ehrenbürger sich der, im Art. 177 des Gesetzes über die, von den 
Friedensrichtern aufzuerlegenden Strafen vorgesehenen Aneignung oder 
Verschleuderung fremden beweglichen Eigenthums schuldig gemacht, und 
es sich hierbei um eine Summe von nicht mehr als dreihundert Rubel 
handelt, so unterliegen sie: der Entziehung aller besonderen, ihnen 



ordnung über die von den Friedensrichtern aufzuerlegenden Strafen 
vom Jahre 1864. 4)

Schutz der Privatwiilder gegen Brand.
10) Der Buschwächter und jede andere Person ist ver­

pflichtet, sobald sie einen Waldbrarrd bemerken, davon im nächsten 
Dorfe (Gesinde) Nachricht zu geben, damit unverweilt Hülse 
geleistet werde, uild zugleich davon eirtweder den Besitzer des 

persönlich und dem Stande nach zugeeigenten Rechte und Vorzüge, und 
der Gefängnißhaft auf eine Zeit von drei Monaten bis zu einem Jahre. 
Falls aber die Verschleuderung blos aus Leichtsinn stattsand und die 
Schuldigen aus eigenem Antriebe sich verpflichten, ben zugefügten Schaden 
zu vergüten, so werden sie verurtheilt: zum Arreste nicht über drei Monate.

Art. 1704. Wer Effecten oder irgend andere Gegenstände, die 
ihm zur Aufbewahrung oder zu zeitweiligem Besitze übergeben sind, 
absichtlich zerstört oder beschädigt, ohne dazu berechtigt 51t sein, unterliegt 
hierfür: dem höchsten Maße der Strafen, welche für Zerstörung oder 
Beschädigung fremden Eigenthums verhängt sind, je nach der Gattung 
dieser Gegenstände und der Art ihrer Zerstörung oder Beschädigung.

Art. 1709. Ein Bevollmächtigter, der in böswilliger Absicht die 
Grenzen der ihm gegebenen Vollmacht überschreitet, oder aber mit den 
Gegnern seines Vollmachtsgebers zum Nnchtheile des letzteren sich in 
Verbindung setzt, oder Abmachungen trifft wird, neben der, dein Voll­
machtgeber für jeden ihm hierdurch verursachten Verlust zu leistenden 
Entschädigung, verurtheilt: 511 den auf betrügerische Eutwendung gesetzteu 
Strafen. Denselben Strafen und in Grundlage derselben Bestinunungen 
unterliegen auch diejenigeil, welche auf Grund von Vollmachten, Land­
güter oder niwereS Besitzthum verwalten, roenn sie vorsätzlich die ihnen 
ertheilte Vollmacht zum Nachtheil ihrer Vollmachtgeber überschreiten.

Art. 1711. Ein Bevollmächtigter, welcher in böswilliger Absicht 
ihm anvertraute Documente oder anvertrautes Gut zerstört oder beschädigt, 
imgleichen aber auch solches Gut sich zueignet, böswillig unterschlägt 
oder eigenmächtig verschleudert, wird verurtheilt: zum höchsten Maße 
der auf diese Verbrechen gesetzten Strafen.

4) Friedensrichter-Strafgesetz:
Art. 177. Wer fremdes bewegliches Besitzthum, das ihm zur 

Aufbewahrung, zum Trausport oder zur Bestellung an irgend Jemand, 
oder aber 511 einem bestimmten Gebrauche anvertraut war, sich zueignet 
oder verschleudert, unterliegt, sobald der Werth des Gegenstandes, welchen 
er sich zileignet oder den er verschleudert, dreihundert Rubel nicht über­
steigt: der Gefängnißhaft aus eine Zeit von drei Monaten bis zu einem 
Jahre. Falls aber das anvertraute Gut blos aus Leichtsinn verschleudert 
worden und die Schuldigen aus eigenen: Antriebe sich verpflichten, den 
zugefügten Schaden zu vergüten, so unterliegen sie: dem Arreste nicht 
über drei Monate.
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Waldes oder dessen Verwalter oder auch die Kreis- und Local­
Polizei in Kenntniß zu setzen, je nachdem welche näher der 
Brandstelle ist.

11) Bei Waldbränden findet die Zusammeirrusung der 
Leute zum Löschen, entsprechend den, im Forst-Reglement 
(Art. 941)') im Codex der örtlichen Gesetze der Ostsee-Gouver­
nements (Band III. Art. 1060) ) und in den Regelrr betreffend 
die allgemeine Wohlfahrt in deir Landgeineinden der Ostsee­
Gouvernements § 20 ) enthaltenen Bestimmungen statt.

6
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12) Das erste Aufgebot der Arbeiter zum Löschen geschieht 

durch die örtlichen Gemeinde-Aeltesten und Gemeinde-Vorsteher^) 
von Seiterr des Waldbesitzers oder seines Verwalters, die auch 
die Anordnungen zuur Löschen bis zur Ankunst der Polizei leiten.

13) Wenn der Brand heftig ist mrd an einem einzigen 
Tage nicht gelöscht werden kann, so müssen, entsprechend der 
Stärke des Feuers, der Dichtigkeit der örtlichen Bevölkerulrg 
und der Arbeitszeit, — Arbeiter zur Ablösung bestimmt werden,

5) Swod Band VIIL Forst-Reglement.
Art. 94]. Bei einem Waldbrande müssen ans allen benachbarten, 

sowohl Krons- als Privatgesinden in einer Entfernung 14 Werst von 
dem Walde, in welchem der Brand entstanden, ans jedem Gesinde zu 
2 Mann, mit Spaten, Aexten, Wassereimern und Spännen sich bei 
dem Brande einfinden.

6) Provinzial-Codex Band Hi Art. 1060.
Wenn ein Wald in Brand geräth, so sind bei zunehmender Ge­

fahr in Livland alle in der Entfernung von einundzwanzig Wersten 
vom brennenden Walde belegenen Güter zur thätigen Mitwirkung bei 
der Hemmung des Brandes besonders verpflichtet.

7) D. Bon den Maßregeln bei Feuersbrünsten in Ortschaften 
und Wäldern, bei ansteckenden Krankheiten und Biehfellchen. sowie in 
Fällen des Scheintodes.

§ 20. Alle in den örtlichen Bauer-Verordnungen enthaltenen 
auf die oben erwährüen Gegenstände bezüglichen Regeln bleiben in 
Kraft und Geltung, in so weit sie mit den Bestimmungen der neuen 
Landgemeinde-Ordnung in Einklang sind.

*) Vergleiche hierzu Landgemeinde-Ordnung der Ostsee-Gonverne- 
ments vom 19. Februar 1866; publicirt durch Patent der Livländischen 
Gouvernements-Verwaltung vom 25. Mai 1866 Nr. 37.

§ 19. In Sachen der Ortspolizei sind der Gemeinde-Aelteste 
und die Vorsteher verpflichtet:

a) — — — — — — — — —
b) innerhalb des Gememdebezirks die erforderlichen Maßregeln 

z'ur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung, 
zur Sicherung der Personen und des Eigenthums, ferner zur Ver-
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die nötigenfalls auch aus den entfernteren, jedoch nicht über 25 
Werst von der Brandstätte belegenen Dörfern requirirt werden.

14) Die örtliche Polizei begiebt sich, sobald sie von einem 
Waldbrarrde in Kenntniß gesetzt wird, sofort an Stelle und Ort 
und leitet persönlich das Löschen. Das Polizeipersonal darf 
die Brandstätte erst damr verlassen, wenn es sich überzeugt hat, 
daß der Bralld aufgehört uub eine Erneuerung desselben nicht zu 
befürchten ist. Zur Verhütung dessen kann die Polizei auf einige 
Zeit eine besondere Wache aus den örtlichen Einwohnern errichten.

15) Den auf mehr als 21 Werst von ihrem Wohnorte 
zum Löschen eines Waldbrandes Aufgebotenen ist vom Wald­
besitzer eine Entschädigung für jeden Tag ihrer Abwesenheit von 
ihrem Wohnorte in dem, alljährlich von der Commission in Liv- 
lärrdischelr Bauersachen festzusetzenden Betrage zu zahlen.

16) Zur Beseitigung der Ursachen der Waldbrände sind auf 
die Privatwälder die desbezüglich für die Kronswälder verordneten 
Regeln in Anwendung zu bringen (Codex der Gesetze Band VIII. 
Forst-Reglement Art. 585 bis 592)  ) und Band VII. Verordnung*9

Hütung von Waldbrand, Waldfrevel, Beschädigung der Felder und 
Wiesen — zu treffen und wenn dergleichen vorkommt, in jedem solchen 
Falle sofort den angestifteten Schaden zu constatiren;

c) bei Brandschäden, Ueberschwemmungen, Epidemien und an­
deren öffentlichen Calanntäten innerhalb des Gemeindebezirks Hülfs- 
leistung anzuordnen und der Gutspolizei hierüber, sowie über alle 
sonstigen außergewöhnlichen Ereignisse Anzeige zu machen.

9) Swod Band VIII. Forst-Reglement.
Art. 585. Ein Reichsbauer, welcher die Absicht hat, Gras, Stop­

peln oder Wurzeln auf einem Landstrich niederzubrennen, in einer 
Entfernung von einer halben Werst und weniger von einem Krons- 
Forste, — muß vorher hierüber den Starost der Löschmannschaft be­
nachrichtigen, welcher darauf sieht, daß um diese Stelle herum ein 
Graben gezogen, oder daß das Gras abgemäht und die Erde aufge­
pflügt, oder aber, daß der Rasen herausgeriffen und mit der Wurzel 
nach oben auf uicht weniger als zwei Faden Breite umgedreht werde.

Art. 586. Bei dem Abbrennen muß der Bauer sich auf der 
Stelle mit Spaten, Besen, Spännen und dem ähnlichen Lösch-Instru­
menten befinden, um das Feuer nicht weiter, als erforderlich, — sich 
ausdehnen zu lassen.

Art. 587. Im Fall eines starken Windes nach der Forst-Seite 
zu, muß das Abbrennen verschoben und das Feuer ausgelöscht werden.

Art. 588. Dieselben Vorsichtsmaßregeln müssen beobachtet werden: 
1) bei dem Abbrennen von Steppen-Gegenden, um sie zum Acker­

bau und zur Viehzucht geeignet zu machen,
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3)

bei der gestatteten Reinigung der Forsten zu Ackerfeldern,
Heuschlägeir und anderen Nutzungen,
bei dem Bedüngen der Felder durch Verbrennen von Knorren 
und Aesten.

Art. 589. Es ist verboten, in den Wäldern die Blößen zu roden.
Art. 590. Da nicht selten in den Krons-Forsten Brände durch 

Unvorsichtigkeit der Privatbauern veranlaßt werden, welche einen mit 
den: KronS-Forst in Verbindung stehenden Wald zu einem Ackerfelde 
auslichten, fo sind die Gutsbesitzer verpflichtet, ihren Verwaltern, Pri- 
kastschiks und Dorfältesten streng einzuschärfen, daß sie bei dem Um­
wenden des mit jungem Holze bestandenen Landes, bei dem Brennen 
von Knorren und Aesten, bei dem Abbrennen der Stoppeln, Gräser 
und Wurzeln, die oben für die Reichsbauern festgesetzten Regeln be­
obachten.

Art. 591. Die gutsherrlichen Verwalter, Prikastschiks und Aus­
schußmänner, auf den Krons-Besitzungen aber die Staroste der Lösch­
mannschaft muffen ja in ihrem Ressort deir Hirten einschärfen, daß sie 
vom Beginn des Frühjahrs an in den südlichen Gouvernements bis 
zum 15. October, in den übrigen Gouvernements aber bis zum 15. Sep­
tember in den Wäldern durchaus nicht Feuer aufmachen. Falls aber 
die Weide etwa nicht im Walde, jedoch in der Nähe desselben belegen 
sein sollte, so muß man, obschon es nicht verboten ist, Feuer anzu­
machen, — dennoch vorher das Gras auf zwei Faden Breite um diesen 
Platz herum abmähen, und haben die Hirten, wenn sie diesen Platz 
verlassen, das Feuer durchaus auszulöschen.

Art. 592. Gewerbetreibenden, welche Vieh treiben, ist es ge­
stattet in den Krons-Forsten Halt zu machen und Feuer anzumachen, 
jedoch nur cmi Tage; des Nachts aber vom 15. April bis zum 15. Sep­
tember ist in den Wäldern, besonders in den Nadelwäldern, durchaus 
nicht Feuer aufzuinachen.

Art. 593. Den mit Carawanen auf Flößen und Fahrzeugen 
Schiffenden wird, wenn sie bei den Forsten am Ufer anhalten, gestattet, 
auch des Nachts Feuer aufzumachen, jedoch unter der Bedingung, daß 
das Feuer nickt näher, als zwei Faden von dein stehenden oder am 
Boden liegenden Walde angemacht, daß dieser Platz nicht weit vom 
Wege ausgesucht, von Blättern, Gras und dergl. gereinigt werde, da­
unt das Feuer sich nicht mittheilen könne, und daß das Feuer ausge­
löscht werde, wenn sie diesen Ort verlassen.

Art. 594. Außerdem wird zur Verhütung von Wald-Bränden 
vorgeschrieben:

1) Feuer ist unter gar keinen stehenden oder am Boden liegenden 
Bäumen, sondern in den erlaubten Fällen nicht näher, als 
zwei Faden von diesen Bäumen anzumachen.

2) Das angemachte Feuer sowohl in den Wäldern, als auf den 
Steppen ist nicht, ohne es auszulöschen, zu verlassen.

3) Die Pilze und Beeren Sucheirdeir haben durchaus nicht Feuer 
in den Wäldern anzumachen.
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über die Wohlemrichtung in den Krons-Dörfern Art. 306—308, 
310, 314—316)'°).

17) Von jeder Verletzung der im vorstehenden Art. be­
zogenen Regeln, — auch wenn dabei kein Waldbrand entstanden, 
— ist die Forstwache verpflichtet, den Waldbesitzer oder dessen 
Verwalter in Kenntniß zu setzen unb zugleich über dieselbe der 
Polizei zu berichten, welche sofort durch die bäuerlichen Obrigkeiten 
zur Einstellung der Eontravelüion-Maßregeln trifft.

4) Die localen Autoritäten müssen, wenn sie irgendwo in Forsten 
oder auf Holzblöcken ein verlassenes Feuer autreffen, dasselbe 
unverzüglich auslöschen.

Art. 595.' Die Regeln über die Vorsichtsmaßregeln gegen Wald­
brände werden extrahirt, und in den Quartierhäusern, Krügen und 
Tracteuren, welche am Wege belegen sind, zur allgemeineu Kenntniß- 
nahme au den Wänden affigirt.

10) Swod Band XII. Verordnung über die Wohleinrichtung in 
den Kronsdörfern.

Art. 306. Wie den Landbewohnern, ebenso wird den Durch­
reisenden und Fußgängern verboten, Feuer auf großen Wegen urld in 
der Nähe von Wäldern, ausgesäetem oder eingeerntetem Korn, Heu­
schobern, Brücken, Gebäuden und Geinüsegärten u. s. w. in einer Ent­
fernung von weniger als zwei Faden aufzumachen. Es wird vorge­
schrieben, bei dem Wegfahren oder Weggehen das angemachte Feuer 
durchaus auszulöfchen.

Art. 307. Den Bewohnern in der Nachbarschaft wird es zur 
Pflicht gemacht, das von irgend Jemand verlasfene, nicht ausgelöschte 
Feuer auszulöschen und mit Wasser zu übergießen, besonders an den­
jenigen Orten, wo die Gefahr eines Brandes vorliegt.

Art. 308. Es wird vorgefchrieben, die äußerste Vorsicht gegen 
Feuerschaden zu beobachten bei dem Abbrennen von Gras, Stoppeln, 
Wurzeln, Reisern, Holz, und zu solchem Abbrenneu nicht anders zu 
schreiten, als mit Erlaubniß des Staroftes der Löschmannschaft.

Art. 310. Bei dem Abbrennen müssen sich die Bauern in der 
Nähe der abgebrannten Stelle mit Spaten, Besen, Spännen, ange­
füllt mit Wasser, und nach Möglichkeit mit anderen Löschapparaten 
befinden, um das Feuer icicht über den bestimmten Platz hinaus sich 
ausdehnen zu lassen.

Art. 314. Es ist den Hirten verboteir, Feuer im Walde aufzu­
machen vorn Beginn des Frühjahrs an bis zum 15. October im süd­
lichen Landstrich, und bis zürn 15. September im nördlichen Landstrich 
Rußland's.

Anmerkung. Zu dem nördlichen Landstrich werden gerechnet die 
Gouvernements Archangelsk, Olorretz, Nowgorod, St. Pe­
tersburg, Ehstlarrd, Livland, Kurland, Wilna, Grodrro, Kowno 
u. s. w.
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Schutz der Privatwälder gegen eigenmächtiges Holz­
fällen, Defraudationen und andere Gesetznber- 

tretungen.
Die Strafbestimmungerr hierfür finb enthalten im Gesetz 

über die, von den Friedensrichtern aufzuerlegenden Strafen 
(Art. 154—156; 157 Punkt 1, 158 Punkt 1, 2 und 6, 
159, 160, 167, 168) nebst Fortsetzung von 1868,") sowie 
im Strafgesetzbuch Art. 822—84212).

Art. 315. Wenn in der Nähe eines Forstes eine Weide be­
legen ist, so haben die Hirten, wenngleich ihnen auch nicht verboten 
ist, Feuer anzumachen, — dennoch vorher auf zwei Faden im Umkreise 
vom Feuerheerde das Gras abzumähen, und wenn sie nach Hause 
gehen, das Feuer durchaus auszulöschen.

Art. 316. Wenn sich auf dem Lande eine Feuersbrunst zeigt, 
müssen sofort alle volljährigen Bewohner auf der Brandstätte mit 
Feuerlösch-Apparaten, — wenn solche übergeben worden, — erscheinen 
und alle möglichen Maßregeln zum schleunigsten Löschen des Feuers 
und zur Rettung der Menschen und ihres Eigenthums ergreifen.

n) Gesetz über die trnu den Friedensrichtern anfzuerlegenden 
Strafen.

Art. 154. Wer schon gefälltes und gestapeltes Holz oder sonstige, 
bereits gefertigte Walderzeugnisse entwendet, desgleichen wenn er die­
selben aus den, gii ihrer Aufbewahrung hergerichteten Stapelplätzen 
stiehlt, unterliegt: den für Diebstahl (Art. 169—172) festgesetzten Strafen.

Art. 155. Wer noch nicht gefällte Baumstämme, sowie auch 
Windbruch und Fallholz, oder einzelne Partien derselben aus einem 
Walde entwendet, oder in einem solchen eigenmächtig Holz fällt, wenn 
er auch die gefällten Stämme nicht wegführte, unterliegt hierfür, abge­
sehen von der Consiscation des entwendeten oder eigenmächtig gefällten 
Holzes, oder der Erlegung von dessem Werthe: das erste uird zweite 
Mal, einer Geldbuße im Betrage des doppelten Werths des gestohlenen 
oder eigenmächtig gefällten Holzes; das dritte, oder die folgenden Male 
aber, derselben Geldbuße und zugleich der Gefängnißhaft auf eine 
Zeit von einem bis zu sechs Monaten.

Anmerkung: Als Wiederholung eines Holzdiebftahls oder eigen­
mächtiger Holzfällung ist nicht zu betrachten, wenn diese 
Vergehen, obschon nicht zum ersten Male, jedoch erst nach 
Verlauf von zwei Jahren seit der Urtheilsfällung über einen 
früher begangenen Waldfrevel verübt worden.

Art. 156. Die im vorhergehenden Artikel 155 angegebenen Geld­
bußen können nm die Hälfte verschärft werden: a) sobald das Holz aus 
Schiffbau-Waldungen oder Reserve-Stücken (заказныя рощи) entwendet 
ober in denselben gefällt worden; b) sobald diese Vergehen zur Nachtzeit 
verübt worden; o)'sobald der Holzdieb ober Waldfrevler sich irgend welcher 
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Mittel bedient hatte, um von der Forstwache nicht erkannt zu werden.
oder auf Befragen der letztere seinen Namen zu nennen verweigert, oder 
sich fälschlich für einen Andern ausgegeben hatte; d) sobald gesäete oder ge­
pflanzte Banmstännne abgehauen, oder mit ihrer Wurzel ausgerissen worden; 
e) sobald Baumstämme abgesägt, oder mehrere Individuen beim Ent­
wenden oder Fällen des Holzes betroffen worden uni) f) sobald der 
Holzdiebstahl oder Waldfrevel nicht aus Noth, sondern aus eigennütziger 
Absicht verübt worden.

Art. 157. Als Schuld ist nicht zuzurechnen:
1) Wenn Reisende zur nothwendigen Reparatur ihrer Fuhrwerke 

etwas Holz im Walde abhauen, sobald es sich nur nicht um gesäete 
und gepflanzte Bäume handelt — —------ —-------- — —--------

Art. 158. Den für eigenmächtiges Holzfällen (Art. 155 und 
156) festgesetzten Beahndungen und Strafen unterliegen gleichfalls auch 
diejenigen:

1) welche ohne gehörige Autorisation fremde Waldnutzungen, 
Baumschulen oder mit Wald angesäete Plätze roden;

2) welche an fremden Bäumen Einschnitte machen, um ans denselben 
Harz oder Saft zu ziehen, oder aber Baumstämme abschälen, um Borke, 
Bast und dergl. m. zu gewinnen, oder auf andere Weise wachsende 
Bäume beschädigen;------ — — —------- ---------------------------- -

6) welche ohne Billet Holz oder Waldfabrikate flößen, wenn es 
sich ergiebt, daß sie dieselben ungesetzlicher Weise sich verschafft.

Art. 159. Wer wissentlich gestohlenes, oder eigeninächtig von 
Anderen gefälltes Holz oder sonstige Walderzeugnisse bei sich hehlt oder 
kauft, unterliegt hierfür, abgesehen von der Confiscation solchen Holzes 
und der Walderzeugnisse, oder der Erlegung ihres Werthes: das erste 
und zweite Mal, einer Geldbuße im Betrage des Werthes de - von ihm 
gehehlten oder gekauften Holzes; das dritte, oder die folgenden Male 
aber, derselben Geldbuße und zugleich der Gefängnißhaft auf eine Zeit 
von einem bis zu drei Monateil.

Anmerkung: Sind die in diesen: Artikel bezeichneten Vergehen von 
Holzhändlern begangen worden, so wird ihnen die Strafe 
von den allgemeinen Gerichtsbehörden zlrerkannt.

Art. 160. Wer in fremden Waldungen ohne die gehörige Au­
torisation Harzkohlenöfen, Ziegelbrennereien oder sonstige durch Heizung 
betriebene Fabriken anlegt, desgleichen auch wer, ebenfalls ohne Erlaubniß, 
Harz oder Theer siedet, Pottasche, Kohlen oder Kalk brennt, unterliegt 
hierfür, abgesehen von der Confiscation aller eigenmächtig ausgeführten 
Anlagen, der gebrauchten Werkzeuge und Materialien, sowie bereits 
augefertigteu Fabrikate: einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr als 
hundert Rbl. S.

Art. 167. Der Entwendung oder eigenmächtigen Fällung von 
Holz Schuldige, welche den Forstbeamterr oder der Forstwache gegenüber 
Uingehorsaul oder Widersetzlichkeit beweisen, ohne jedoch Gewaltthätigkeite»: 
sich erlaubt zu haben (Art. 28) unterliegen, abgesehen von der ihnen 
aufzuerlegenden Geldbuße: bem Arrest nicht über einer: Monat.
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Fortsetzung von 1868.
1) Wer sich in einem fremden Walde, abseiten des Fahrweges, 

mit Werkzeugen zum Holzfällen oder mit einem Fuhrwerke zur Abfuhr 
gefällten Holzes befindet, unterliegt einer Geldstrafe nicht über fünf 
Rbl. — Dieses Geld ist dem Landes-Capitale des Guvernements zur 
Errichtung von Haftorten für die, auf Urtheile der Friedensrichter 
Arreststrafen zu Unterziehenden (Art. 27 Verordnung über die non den 
Friedensrichtern aufzuerlegenden Strafen) zugewiesen.

2) Bei der Beurtheilung der Sache in Betreff des, im vorstehenden 
Artikel bezeichneten Vergehens ist in Erwägung zu ziehen: ob der in 
einem fremdeil Walde Betroffene berechtigt war, durch denselben zu 
gehen oder zu fahren, in Grundlage der Art. 1118—26 P. C. Bd. III.. 
ob der Wald durch eineir Graben oder eine Umzäumung von den Feldern 
oder Wegen abgesondert ist, ob der Accusat am Tage oder in der Nacht 
daselbst betroffen worden, ob sich bei ihm Werkzeuge zum Fällen oder 
Absägen eines Baumes befunden, ob das bei ihm vorgefundene Fuhrwerk 
zur Holzabfuhr besonders eingerichtet gewesen und andere dergleichen 
Umstände, die zur Aufklärung der Sache dienen.

3) Der, der im Art. 1 erwähnten Contravention Angeschuldigte 
wird von der Geldstrase befreit, wenn bewiesen wird, daß er sich vom 
Wege verirrt oder im Walde ohne die Absicht, eigenmächtiges Holzfällen, 
eine Defraudation oder eine Beschädigung desselben zu begehen be­
funden hat.

Art. 168. Die in Grundlage der Art. 155—166 verhängten 
Strafgelder, desgleichen auch das den Schuldigen abgenommene Holz 
und die confiscirten Waldproducte, ferner falls letztere versteckt oder 
bereits verbraucht wordeir, die (in Stelle ihres Werthbetrages erlegten 
Summen, fallen an die Staatskasse, oder nach Befund, an den Privatbesitzer.

Anmerkung. Fortsetzung von 1868. Im Falle eigenmächtigen 
Holzfällens oder Defraudation und anderer Beschädigungen 
von Privatwaldungen werden die Schuldigen unabhängig 
von den hierfür festgesetzten Strafen und Beahnduugen 
(Art. 154—6, 157 (Pkt. 1) 158 (Pkt. 1, 2, 6) 159, 160 
und 167) verpflichtet, auf Verlangen des Waldeigenthümers, 
die ihnen abgenommenen eigenmächtig gefällten und defraudirten 
Waldmaterialien auf das Gut hinzuschaffen, auf welchem 
sie defraudirt worden.

Der Seuats-Nkas vom 24. December 1871 Nr. 51,172, publicirt 
durch Patent der Livl. Gouv. - Verwaltung vom 21. Februar 1872 
Nr. 1 verordnet.

1) In Ergänzung des Gesetzes über die von den Friedensrichtern 
zu verhängenden Strafen zu verordnen, daß der Werth von eigenmächtig 
in Privat- wie in Kronswäldern gefällten oder entwendetem Holze, wie 
auch die durch die Art. 155, 156, 158, 159 und 161 festgesetzten Geld­
bußen für das Fällen, Hehlen und den Ankauf von wissentlich entwen­
detem Holze nach der auf Grundlage des Punktes 27 der Beilage zum 
Art. 1421 des Forst-Reglements (in der Fortsetzung v. I. 1868) an­
zufertigenden Taxe zu berechnen sind.
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18) Beim Zusammentreffen der im Art. 168 des Strafgesetz­
buchs (Anmerkung Fortsetzung v. I. 1868) angegebenen ver­
brecherischen Handlungen desselben Beklagten wird die Geldbuße 
für die Uebertretung des Forst-Reglements nicht durch die Strafen 
für sonstige Verbrechen oder Vergehen gedeckt.

19) Im Falle eigenmächtigen Holzfällens, Brandstiftung 
und überhaupt jeder Waldzerstörung oder Beschädigung nimmt 
der Buschwächter das Vieh, die Werkzeuge oder Sachen des 
Accusaten, deren er sich am Orte des Vergehens bemächtigt, in 
Beschlag und liefert sie an demselben Tage oder im Laufe des 
nächstfolgenden, nebft dem Accufaten, an den Waldeigenthümer 
oder dessen Comptoir oder Verwalter ein, welche verpflichtet 
sind, im Laufe von 24 Stunden, nachdem sie den Genieinde- 
vorsteher oder den Gemeinde-Aeltesten und 2 Zeugen hinzuge­
zogen, den Accusaten zu verirehrnen, ob er gesteht die Wald­
defraudation begangen zu haben und ihn sodanrr unverzüglich 
nach feinem Wohnorte zu entlassen. In dell Fällerr, roeim der 
Waldeigenthümer abwesend und aus dem Gute weder ein Comptoir 
noch Verwalter vorhandell ist, wird die Verllehmung in Gegen­
wart derselben Personell vonl Buschwächter selbst bewerkstelligt.

12) Strafgesetzbuch v. I. 1866.
Art. 822. Holzhandler, welche wissentlich gestohlenes oder eigen- 

ninchtig von Anderell gefälltes Holz bei sich hehlen oder fünfen, unter­
liegen hierfür:

das erste nnd zweite Mal einer Geldbnße in: Betrage des 
Werthes des von Ujiteit gehehlten oder gelachten Holzes; 
das dritte oder die folgenden Male aber, derselben Geld- 
bllße nnd zngleich der Gefällgnißhaft ans eine Zeit von 
einem bis zu drei Monatell.

Holzhändler, die sich der bezeichneten Vergehen znm zweiten Male 
schnldig gemacht, werden, abgesehell von der dnrch das Gesetz ihnen 
allferlegten Vermüwortlichkeit für dieselbeil, jedell Falls znr Entziehnng 
des Rechtes ach den Betrieb des Hmldels mit Holz während fünf 
Jahrell vernrtheilt.

Art. 823. Wer sich gegen die Forstbeamten oder die Forstwache 
Drohnngell zu Schnlden konunen läßt, ulld dabei ein Schießgewehr, 
Beil oder eine anbere Waffe gegen dieselben erhebt, unterliegt:

der Einsperrung im Correctionshause auf eine Zeit voll 
zwei bis zu vier Monaten, oder von vier bis zu acht Mo­
natell.

Wer die Forstbeamten oder die Forstwache schlägt, verwundet 
oder verstülninelt, wird vernrtheilt:
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20) Ein eines Waldfrevels, für welchen er gesetzlich nur 
einer Geldstrafe unterliegt, Angeklagter hat das Recht, mit Ein­
willigung des Waldeigenthümers oder defsen Bevollnrächtigterr 
die Sachverhandlung durch Entrichtung der auf ihn fallenden 
Geldstrafe zu beendell.

21) Wenn die Sache durch Zahlung der Pön nach Art. 20 
der vorstehenden Regeln über bcn Schutz der Privatwälder nicht 
beendet worden, so wie wenn der Beklagte iiidjt am Orte der 
Uebertretung festgenommell worden, hat der Waldbesitzer, sein

zu den in den Artikelll 271, 285, 1477—1484, 1489 und 
1490 dieses Gesetzbuches festgesetzten Strafen.

Art. 824. Wenn der Widerstand gegen die Forstbeamten und 
die Forstmache durch eine Bande auf irgend welche Weise bewaffneter 
Leute geschehen und von Gewaltthätigkeiten imi) Unfug Seitens dieser 
letzteren begleitet war, so mtterliegen die Hauptschuldigen, Rädelsführer 
und Anstifter:

der Entziehung aller besonderen, ihnen ;wrfönlich und dem 
Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und der 
Verweisung nach Sibirien zum Aufenthalte, oder der Ab­
gabe in die Corrections-Arrestantencompagnieu nach dem im 
Artikel 31 dieses Gesetzbuches festgesetzten dritten Grade.

Alle Uebrigeil aber, je nach tieui Maße ihrer Theilnahme an 
diesem Verbrechen:

der Einsperrung im Correctionshause auf eine Zeit von 
vier bis zu acht Monaten.

Geschah der Widerstand gegen die Forstbeaurten und die Forst­
wache zwar nicht mit bewaffneter Hand, jedoch durch eine Bande und 
begleitet von offenbaren Gewaltthätigkeiten lind Unfug, oder aber gleich­
wohl durch eine Bande auf irgend welche Weise bewaffneter Leute, 
jedoch ohne alle offenbare Gewaltthätigkeiten Seitens dieser letzteren, so 
unterliegen:

Die Hauptschuldigen, Rädelsführer und Anstifter:
der Entziehung aller besonderen, ihnen persönlich und dem 
Stande nach ^geeigneten Rechte und Vorzüge und der 
Verweisung rrach Sibirien zum Aufenthalte, oder der Ab­
gabe in die Corrections-Arrestantencompagnien nach dem 
im Artikel 31 dieses Gesetzbuches festgesetzten fünften Grade; 

Alle Uebrigen aber, je nach dem Maße ihrer Theilnahme an 
diesem Verbrechen:

der Einsperrung int Correctionshause auf eine Zeit von 
vier bis zu acht Monaten.

In den Fällen, wo dergleichen Verbrechen doii Todtschlag oder 
Brandstiftung begleitet waren, werden die Schuldigen verurtheilt:

zu der im Artikel 268 dieses Gesetzbuchs festgesetzten Strafe.



In

Bevollmächtigter oder der Buschwächter dem örtlichen Gemeinde­
Gerichte über die stattgefundene Uebertretung Anzeige zu inachen, 
und nach geschehener Ulrtersuchung entscheidet das Genwinde­
Gericht entweder selbst die Sache, wenn sie ihn: nach den Regeln 
der Livläirdischeir Bauerverordirung eompetirt,*)  oder stellt die­
selbe dem Kirchspielsrichter**)  oder Ordnungsgericht zur weiteren 
gesetzlichen Anordnung vor.

*) D. h. wenn der Angeklagte Glied einer Baueragemeinde ist 
und nicht seinem Stande nach einen besonderen Gerichtsstand besitzt.

**) Livländische Bauer-Verordnung vom Jahre 1860.
§ 674. Der Jurisdiction des Kirchspielsrichters unterliegen all­

endlich alle Diebstahlsfachen, wenn das Gestohlene einen Werth von 
mehr als fünf R. S. bis 10 R. S. hat; ausgenommen sind die 
Sachen, welche ihrer Ätatur rlach dem Crimiualverfahren unterliegen. 
In derselben Grundlage unterliegen der Jurisdiction des Kirchrichters 
alle Forst-Tefraudationssachen, außer wenn sie Kronswälder betreffen, 
in welchem Falle sie vom Kirchspielsrichter nur mit Hinzuziehung eines 
Beamten der Forst-Jurisdiction und nicht über den Betrag von sechs 
R. S. hinaus allendlich erttschieden werden.

22) Bei der Ermittelung eines Accusaten, der sich von 
dem Orte, an welchen: er dell Waldfrevel begangen, heünlich 
entfernt hat, ist die Forstlvache berechtigt, den Beistand der 
Polizei in Anspruch zu nehnren.

23) Bei der Anzeige über einen Waldfrevel, gemäß dem 
Art. 21 vorliegenden Reglements, tann ein Protocoll vorstellig 
gemacht werden, in welchem arrzugeben ist: 1) Zeit und Ort 
der Aufnahme des Protocolls; 2) von wem, wann und wo der 
Waldfrevel entdeckt worden; 3) worin er besteht, auf welche 
Summe sich der geursachte Schaden beläuft, und der Betrag 
der gesetzlich zu entrichtellden Strafzahlurlg; 4) Tauf-, Vater- 
und Familienname, Stand, und wenil bekannt, der Wohnort des 
Accusateir; 5) Quantität und Qualität des in Beschlag ge­
nommenell oder dem Accusaterr abgenommerlell Waldmaterials; 
6) Die Zeugen der Contravention, wenrr solche vorhandeil.

24) Dieses Protocoll wird ill Gegenwart des Gemeinde­
vorstehers oder Gemeinde-Aeltesten und werügstens zweier Be- 
sulldzeugen (понятые) sowie in Gegenwart des Accusatell, wenn 
er persölllich gegenwärtig, aufgenonlmen, und nachdenl es allen 
bei seiner Aufnahme zugegen gewesenell Personell vorgelesetl worden, 
vom Waldeigellthümer oder dessen Verwalter (wenn er avl Orte 
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gegenwärtig) dem Buschwächter welcher den Waldfrevel entdeckt 
hat, dem Gemeinde-Aeltesten oder dem Gemeindevorsteher, den 
Zeugen des Waldsrevels, wenn solche vorhanden und den Be- 
sundzeugen unterschrieben. Für die des Schreibens Unkundigen 
unterschreiben, auf deren mündliche Bitte, diejenigen, welche sie 
dazu ernrächtigen.

25) Zur Ausnahme des Protocolls und Constatirung des 
verübten Waldfrevels in demselben sind der Waldeigenthümer, 
sein Verwalter oder der Buschwächter berechtigt, sofort, nachdem 
das Vergehen entdeckt worden, der: nächsten Gemeindevorsteher 
oder Genleinde-Aeltesten nebst Befundzeugell aufzusordern, sich 
am Orte des Vergeherrs einzusinden.

26) Die vom Accusaten oder den Befundzeugen, oder auch 
den Zeugell des Vergehens bei der Aufnahme des Protocolls 
verlautbarter: Benlerkungerr und Eirrwendunger: werden in dasselbe 
Protocoll eingetragen.

27) Der Werth des Schaderrs wird im Protocolle in 
Grundlage einer besonderen, aus je 3 Jahre von der Commission 
in Livländischen Bauersachen anzufertigendell Taxe bestimmt. 
Die Taxe wird in der örtlichen Gouvernements - Zeitung ver­
öffentlicht?)

*) Der Senats-Ukas vom 24. December 1871 Nr. 51,172, pub- 
licirt durch Patent der Livländischen Gouvernements-Verwaltung vom 
21. Februar 1872 Nr. 1 setzt fest:

III. In Ergänzung des Punktes 27 der Beilage zum Art. 1421 
des Forst-Reglements (in der Fortsetzung vom I. 1868) zu verordnen: 
„Durch die auf Grundlage dieses Pullktes anzufertigende Taxe ist der 
Preis der Holzmaterialien rücht in dem bereits gefällten Zustande, son­
dern nach dem Werthe der Bäume selbst auf dem Stamme im Walde 
feftzusetzen."

Von der Censur erlaubt. Riga, den 17. Juni 1877.

Truck von Alexander Stahl int Hause des Gewerbevereins, Riga.


